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Verfahrensvermerke

{1. }Aufstellungsbeschluss gefasst am 30.07.2003

ortsüblich bekannt gemacht im Mitteilungsblatt 
der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg 
(§2 Abs. 1 BauGB) am 08.08.2003

Frühzeitige Bürgerbeteiligung  in der Fassung 
vom 30.07.2003 (§3 Abs. 1 BauGB) vom15.09. – 15.10.2003

Frühzeitige Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange in der Fassung vom
30.07.2003 (§4 Abs. BauGB) vom30.08. – 15.10.2003

Öffentliche Auslegung in der Fassung
vom 27.11.2003 (§3 Abs. 2 BauGB) vom05.01. – 05.02.2004

Satzungsbeschluss in der Fassung vom
19.02.2004 des Planungsbüros Falterer, Erding
mit Grünordnungsplan (Fassung vom
30.07.2003) (§10 Abs. 1 BauGB) am 18.03.2004

{2. }Der   Bebauungsplan   wurde   aus   der   dritten   Flächennutzungsplanänderung
entwickelt. Eine Genehmigung ist daher nicht erforderlich.

Wartenberg,      ................................ ....................................................
  1. Bürgermeister Herbert Knur (Siegel)

{3. }Die     ortsübliche     Bekanntmachung     des     Bebauungsplanes     erfolgte     am
....................;  dabei  wurde  auf  die  Rechtsfolgen  der  §§  44  und  245  BauGB  sowie
auf     die     Einsehbarkeit     des     Bebauungsplanes     hingewiesen.     Mit     der
Bekanntmachung   tritt   der   Bebauungsplan   in   der   Fassung   vom   19.02.2004   in
Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Wartenberg,     ................................           ....................................................
1. Bürgermeister Herbert Knur (Siegel)

B. FESTSETZUNG DURCH TEXT

7. Art der baulichen Nutzung

Der Geltungsbereich wird als Allgemeines Wohngebiet ( WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.

Für die Einzelhäuser der Parzellen Nr. 1 – 7, 10, 12, 18, 19 und 20  ist max. 1 Wohneinheit zulässig.
Für die Einzelhäuser der Parzellen Nr. 11,13,14 und 15, sind max. 2 Wohneinheiten zulässig. 
Je Doppelhaushälfte ist 1 Wohneinheit zulässig. 
Die Nutzung einer Wohneinheit für andere Zwecke nach § 13 BauNVO  ist zulässig  
(Räume für freiberuflich Tätige).Ausnahmen nach § 4, Abs. 3 BauNVO  sind ausgeschlossen.

8. Maß der baulichen Nutzung

Grundfläche:
Die maximale Grundfläche der baulichen Anlage nach § 19 Abs. 4 BauNVO wird im jeweiligen
Bauraum als erste Zahl vor dem Schrägstrich festgesetzt (z.B. 120/........).

Geschoßfläche: 
Die maximale Geschoßfläche der baulichen Anlage nach § 20  BauNVO wird im jeweiligen Bauraum
als Zahl nach dem Schrägstrich festgesetzt (z.B. ......../240).

9. Abstandsflächen / Überschreitung der Baugrenzen

Die Baugrenzen dürfen für Wintergärten bis zu einer Tiefe von 2,5 m und bis zu einer Größe von max.
10 m² überschritten werden.  Balkone dürfen um höchstens 1,50 m die Baugrenze überschreiten. Der
Mindestabstand zur Grundstücksgrenze darf bei diesen Überschreitungen  3,0 m nicht unterschreiten.

Die Baugrenzen dürfen für Anbauten bis zu einer Gebäudelänge von max. 2 m
und bis zu einer Gebäudebreite von max. dem 0,4- fachen der Gesamtgebäudebreite bzw. –länge
überschritten werden. Der Mindestabstand zur Grundstücksgrenze darf bei diesen Überschreitungen
3,0 m nicht unterschreiten.

Oberflächenstellplätze sind außerhalb der Baugrenzen zulässig.
Der Abstand der Garagen und Carports zur Straßenverkehrsfläche darf

5 m nicht unterschreiten. 

10. Dächer
          symmetrisches Satteldach mit einer zulässigen Dachneigung von max. 35 Grad.

Dachüberstand: an der Traufe und Ortgang max. 80 cm; größere Auskragungen sind nur dann
zulässig, wenn die Lasten über senkrechte Stützen abgeleitet und 
die festgesetzten Baulinien und Baugrenzen nicht überschritten werden

Dachgauben bis zu einer Breite von 1,3 m  sind bei Dachneigungen ab 35 Grad zulässig.  Dabei muß
der Gaubenabstand untereinander bzw. von der Gebäudetrennwand  mind. 1,25 m, von der
Giebelwand mind. 3,0 m betragen. 
Zwerchgiebel sind bei Einzelhäusern bis zu einer max. Breite von 3,0 m einmal je Gebäude zulässig.
Dabei muß der Abstand  von der Giebelwand mind. 2,5 m betragen. 

Die Firste der Zwerchgiebel und Dachgauben müssen mind. 1 m unter dem Hauptfirst  angeordnet
werden.

Dacheinschnitte sind nicht zulässig.

Dacheindeckung: Dachplatten aus Ton in Rot
                            Blechdeckung als Stehfalzdeckung bei Gauben und Zwerchgiebeln      
Flächenbündige Dachfenster ohne Aufkeilrahmen und Firstverglasungen sind zulässig 

Glasdächer und Sonnenkollektoren sind in einer gestalterisch abgestimmten Anordnung zulässig.

Garagen / Carports

symmetrisches Satteldach , Neigung: 15 -25  Grad,
Pultdach , Neigung 15 – 25 Grad, oder Flachdach, zwingend bei Parzellen 1 –7;
oder Flachdach, mit extensiver Dachbegrünung.

Eindeckung: Dachplatten aus Ton oder Beton in Rot 
Blechdeckung als Stehfalzdeckung,
oder extensive Dachbegrünung bei Flachdächern. 

11. Wandhöhen und Höhenlage der Gebäude

Die Höhe der Oberkante des Fertigfussbodens im Erdgeschossbereich gemessen von der Oberkante
der angrenzenden Verkehrsfläche in der Grundstücksmitte darf, den in der Planzeichnung für die
jeweilige Grundstücksparzelle angegebenen Wert, nicht überschreiten.Wandhöhen:bei den Gebäuden
darf, der in den Planzeichen angegebene Wert, ab Oberkante Fertigfussboden des
Erdgeschossniveaus bis Schnittpunkt fertige Aussenwand mit Aussenkante Dachhaut, nicht
überschritten werden ( z.B. WH = 5,90 m).

Aufschüttungen sind zulässig, bis 0,3 m unter Oberkante Fertigfussboden im Eingangsbereich.
Abgrabungen zur Belichtung von Kellerräumen sind nicht zulässig.

12. Äußere Gestaltung des Gebäude

Außenwände sind als verputzte, gestrichene, holzverschalte oder holzkonstruierte
Flächen bzw. Glaskonstruktionen zulässig.

Zusammengebaute Gebäude sind in Gestaltung aufeinander abzustimmen.
Sie müssen profilgleich ausgebildet werden. Der Nachbauende hat sich dem Nachbarn mit der
Wandhöhe, dem Dachüberstand und der Wahl der Dacheindeckung anzugleichen.

13.    Garagen und Stellplätze

Die Stellplätze sind nach der gültigen Stellplatzsatzung der Gemeinde Berglern auf der jeweiligen
Grundstücksparzelle herzustellen. 

Die Garagen der Parzellen 1 – 7 dürfen nur mit einer max. Länge von 8 m errichtet werden.
 
Die Oberkante des Fertigfußbodens der Garagen bzw. der Carports darf von 5 cm unter bis 15 cm
über der Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche liegen.

Wandhöhen: maximal 3,0 m über Garagenfertigboden

Bei Nebengebäuden, Garagen oder Carports, die aneinandergebaut und/oder an der Grenze stehen,
sind in Tiefe und Höhe einheitlich auszuführen. Sie müssen first-, profil- und traufgleich errichtet
werden.

Die geforderten privaten Stellplätze und Garagenvorplätze müssen mit einem wasserdurchlässigen
Belag versehen werden. Als mögliche Befestigung sind Kies, Rasengittersteine oder Pflastersteine mit
Grasfuge zu verwenden.
Die Zufahrten zu den Stellplätzen dürfen asphaltiert werden. 
Die Flächen sind bei allen Befestigungen auf das unbedingt notwendigste Maß zu beschränken. 

Die Stellplätze dürfen nur entlang der Grenze zur Erschließungsstrasse einzeln oder jeweils
paarweise angeordnet werden. 
Abgrabungen bzw. Aufschüttungen hierfür sind bis maximal 20 cm unter bzw. über die vorhandene,
natürliche Geländeoberkante zu beschränken.

14.     Einfriedungen

Garagenzufahrten dürfen nicht eingezäunt werden.

Einfriedungen an Straßen sind mit max. 1 m Höhe zulässig. An den Grenzen zu den
Nachbargrundstücken, öffentlichen Flächen und privaten Gemeinschaftsflächen dürfen auch
sockellose Maschendrahtzäuneund Hecken bis max. 1,5 m errichtet werden.

Stützwände zum Abfangen von Geländesituationen auf dem Grundstück sind nicht zulässig.

15.    Immissionsschutz

Durch geeignete Grundrißgestaltung sind sämtliche Schlafräume und Kinderzimmer der Häuser auf
den Parzellen 1, 2, 3 und 18 – 20 so anzuordnen, daß zumindest ein zum Lüften erforderliches
Fenster an der der Straße abgewandten Fassade liegt. 
Ist dies nicht möglich, so ist der Einbau von entsprechenden Schallschutzfenstern und zusätzlich
Schalldämmlüftern erforderlich.
Dabei darf die Gesamtschalldämmung der Gebäudeaußenhaut nicht wesentlich vermindert werden(<
1dB, nach DIN 18005).
Die Anforderungen an Außenbauteile sind gem. DIN 4109 Tab. 8 und 10 zu ermitteln.
Maßgeblich ist der Lärmpegelbereich II.
Der Nachweis der erforderlichen Schalldämm – Maße der Außenwände und der Fenster ist unter
Berücksichtigung der Grundrisse, Bauteilgröße und Raumnutzung mit Antragstellung vom Bauherrn
zu erbringen.

Das im Südosten des Bebauungsplanes gelegene Gewerbegrundstück beherbergt die Lagerfläche
eines nicht lärmrelevanten Betriebes.

16.     Sonstige Festsetzungen

Nebengebäude
Geräteschuppen dürfen außerhalb der Bauräume bis zu einer Grundfläche von
10 m²  und einer max. Traufhöhe von 2 m errichtet werden.

Begrünte Pergolen dürfen außerhalb der Bauräume bis zu einer Grundfläche von
20 m²  und einer max. Traufhöhe von 2,4 m errichtet werden.

Müllbehälter: Mülltonnen und sonstige Abfallbehälter und dafür notwendige Boxen sind in die
Gebäude miteinzubeziehen oder durch dichte Begrünung unauffällig in das Baugebiet einzufügen.

   Stromleitungen und sonstige Kabel sind unterirdisch zu führen.
Hausanschlußsäulen für Strom und Fernmeldeeinrichtungen sind entweder in Fassaden oder entlang
der Grundstücksgrenze integriert. Freistehende Hausanschlußsäulen sind nicht zulässig. Oberirdische
Verteilerkästen u. ä. sind wirksam einzugrünen.

17. Grünflächen

Öffentliche Grünflächen
Öffentliche Grünflächen sind mit Pflanzen oder Ansaaten zu begrünen. Die Flächen sind im Wuchs zu
fördern, artgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Baumpflanzungen
Der Straßenraum ist mit heimischen Einzelbäumen der Wuchsklasse 2 am Straßenrand bzw. am
Rand der fußläufigen Verbindung der beiden Baugebiete zu begrünen. In einem Straßenzug ist jeweils
nur eine Baumart zu pflanzen. 
Für den Wendebereich kann eine andere Art gewählt werden. 

Zulässige Arten: siehe Pflanzliste
 
Beläge

Die Fußwege sind in wassergebundener Decke auszuführen.
Für Spieleinrichtungen sind anstelle der Bodenbegrünung auch wasser- und luftdurchlässige
Belagsmaterialien (z.B. Sand, Rollkies etc.) zulässig.

Private Grünflächen
Alle nicht überbauten, nicht für Zufahrten, Zugänge oder Terrassen befestigten oder nicht als
Wasserflächen gestalteten Flächen sind zu bepflanzen oder durch Ansaat zu begrünen, im Wuchs zu
fördern, artgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Pflanzungen in Privatgärten
Die Gestaltung und Artenauswahl für die Gehölzpflanzung der Gärten ist unter Beachtung
nachfolgender Punkte freigestellt:

Die Festsetzungen des Punktes Baumpflanzungen sind zu beachten. 
Alle Arten und Sorten mit grünlaubigem Nadel und Blattwerk, geradewüchsigem und aufrechtem
Gesamtwuchs sind zulässig. Der Anteil an Nadelgehölzen darf bis zu 
10 % betragen. Der Anteil nicht heimischer Arten darf bis zu 30 % betragen.

18. Baumpflanzungen

Pro begonnene 200 qm Grundstücksfläche wird die Neupflanzung mindestens eines heimischen
Baumes festgesetzt. Hierzu ist entlang der Erschließungsstraßen in den Wendebereichen pro
Grundstück die Neupflanzung heimischer Bäume der Wuchsklasse 2 ortsfest durch Planzeichen
festgesetzt. Für die laut Planzeichen in privaten Grünflächen zu pflanzenden Bäume entlang von
Straßen ist innerhalb eines Straßenzuges oder Wendebereiches die gleiche Baumart zu wählen, wie
in den öffentlichen straßenbegleitenden Grünflächen. Zulässige Arten siehe Pflanzliste  
Es sind alle zu pflanzenden Bäume durch Planzeichen dargestellt.

19. Befestigte Flächen

Alle im Grundstück liegenden Stellplätze und Garagenzufahrten sind mit wasserdurchlässigem Belag
auf wassergebundenen Tragschichten (z. B. Kies oder Schotter) auszubilden.

20.     Versickerung von Oberflächenwasser

Die Versickerung von unverschmutztem Oberflächenwasser auf dem jeweiligen Grundstück wird
mittels flächiger oder linienförmiger Versickerungseinrichtungen (z.B. Rigolen) festgesetzt. 

21.    Pflanzlisten für Neupflanzungen

Zu pflanzende heimische Bäume der Wuchsklasse 1
Acer platanoides - Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn
Betula pendula - Sandbirke
Fraxinus excelsior - Esche
Tilia cordata - Winterlinde

Mindestpflanzqualifikation für öffentliche Grünflächen: H., 4xv, m.B. STU 18-20
Mindestpflanzqualifikation für Privatgärten: H. o StB, 4xv, m.B. STU 16-18

Zu pflanzende heimische Bäume der Wuchsklasse 2
Für die festgesetzten Bäume der Wuchsklasse 2 sind nachfolgende Arten zulässig:
Acer campestre - Feldahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Prunus avium - Vogelkirsche
Prunus avium, Plena‘ - Vogelkirsche
Sorbus aucuparia - Eberesche

Obstbäume nach Wahl
Mindestpflanzqualifikation für öffentliche Grünflächen: H., 4xv, m.B. STU 18-20
Mindestpflanzqualifikation für Privatgärten: H. o StB, 4xv, m.B. STU 16-18
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22.   Schutz des Oberbodens

Bei allen Baumaßnahmen ist der Oberboden fachgerecht zu sichern, zu lagern und so zu schützen,
daß er jederzeit wiederverwendungsfähig ist. Oberbodenlager sind oberflächig mit einer Deckansaat
zu versehen.

23.    Eingrünungsfristen

Die Begrünung der öffentlichen Grünflächen sowie die Anlage der Ausgleichsflächen ist mit der
Fertigstellung der Erschließung zu beginnen und spätestens bis zum Ende der darauffolgenden
Pflanzperiode abzuschließen.
Die festgesetzte Begrünung der privaten Grünflächen ist spätestens am Ende der übernächsten
Pflanzperiode fertigzustellen.

24. Ausgleich für unvermeidbare Eingriffe in die natürlichen 
Schutzgüter im Geltungsbereich

Das Bauen zu fördern und gleichzeitig die umweltschützenden Belange zu berücksichtigen sind
wichtige Ziele der Novellierung des Baugesetzbuches zum 01.01.1998.

Danach ist die Eingriffsregelung mit ihren Elementen „Vermeidung“ und „Ausgleich“ im
Planungsverfahren zu berücksichtigen. Grundlage hierzu bilden §1a BauGB mit Art. 6 Bayerisches
Naturschutzgesetz.

25. Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfes

(Grundlage: BaySTMLU; 1999, „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, München)

Bestand und Bewertung
Der Geltungsbereich grenzt im Süden, Osten und Norden an bestehende Bebauungen der Gemeinde
Berglern.  Das Planungsgebiet ist intensiv landwirtschaftlich genutztes Grünland.
Nur am nordwestlichen Rand befindet sich vereinzelter Gehölzbestand und wird somit der
Bestandskategorie I „Gebiet geringer Bedeutung für den Arten- und Bestandsschutz“ zuzuordnen.
Eingriffsintensität: Typ B (geringer Versiegelungs- bzw. 
Nutzungsgrad)

GRZ < 0,35
Gebietskategorie: I (Gebiet geringer Bedeutung für den 

 Arten- und Biotopenschutz)
Kompensationsfaktor:0,21

Flächenart Bestands- Eingriffs- Flächen Kompensations- Ausgleichs-
kategorie intensität in qm faktor                         flächenbedarf

                                                                   in qm                          
                                                                                                                      

geplantes Wohn- Kategorie I Typ B 11.721 0,21 2.470
gebiet und ge-
plante Straßen

extensive öff.             Kategorie Ikein Eingriff  0,00 0,00 0,00
Grünfläche

Geltungsbereich 13.200

Gesamter Aus- 2.470
gleichsflächen-

 bedarf

Es wurde der geringste Kompensationsfaktor für die 
Ausgleichsberechnung angewandt.
Dieser ergibt sich aufgrund o.g. umfassender Maßnahmen zur 
Eingriffsvermeidung.

Da die Anlage einer naturnahen Grünfläche mit Überlaufbecken aus naturschutzfachlicher Sicht eine
Verbesserung bedeutet, wird diese Grünfläche als nicht ausgleichspflichtig
gewertet. 

Ausgleichsmaßnahmen
Für die Schaffung des Ausgleichs steht im Gemeindegebiet eine Fläche zur Verfügung.
Es handelt sich hierbei um einen Teilbereich des Flurstücks Fl.-Nr. 2234 der Gemeinde Berglern.
Das vorgenannte Flurstück wird bereits in Teilbereichen als Ausgleichsfläche für vorher
entstandene Baugebiete genutzt. Daher eignet sich die Fläche, in adäquater Weise, gleichfalls als
Ausgleichsfläche.
Durch die planerischen Festsetzungen wird die Fläche in erforderlichen Flächenumfang und nach
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten standortgerecht gestaltet.

C .   HINWEISE
1. In der Nachbarschaft des Plangebietes sind landwirtschaftlich genutzte
Flächen zulässig bzw. bereits vorhanden. 
Daher ist mit landwirtschaftlichen Geruchs-, Staub- und Lärmeinwirkungen ausgehend von den
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen zu rechnen.  
Erfolgt die Bewirtschaftung nach ortsüblicher Art so sind die genannten Immissionen ohne
Einschränkung zu dulden.

2. Für eventuelle Bauwasserhaltungen ist beim Landratsamt Erding eine wasserrechtliche
Genehmigung zu beantragen. Bei der Versickerung des Niederschlagswassers sind die
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und die Technischen Regeln zum
schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser(TrenGW)
zu beachten. Nach der NWFreiV ist das Niederschlagswasser grundsätzlich über eine geeignete,
bewachsene Oberbodenschicht  in das  Grundwasser einzuleiten. Unterirdische
Versickerungsanlagen sind nur in Ausnahmefällen und nach Vorreinigung des 
Niederschlagswassers zulässig.
3.     Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung und Bezug an die zentrale
Wasserversorgung angeschlossen werden.

4.     Das Abwasser ist im Schmutzwassersystem abzuleiten. Sämtliche Bauvorhaben sind an die
zentrale Abwasserbeseitigungsanlage  vor Bezug anzuschließen. 

         Zwischenlösungen werden nicht zugelassen.
 Das Regen – und das Oberflächenwasser ist auf den Grundstücken zu versickern.
        Die Grundstücksentwässerungsanlage muß nach den anerkannten 
        Regeln der Technik ( DIN 1986 ff) erstellt werden.

5.     Gegen hohe Grundwsasserstände ist jedes Bauvorhaben zu sichern.

6.    Der Einbau von Solaranlagen und Zisternen wird ausdrücklich empfohlen.

7.    Das Bodengutachten von 1991, erstellt durch das Ingenieurbüro Kacerovsky, wird 
Bestandteil der textlichen Festsetzungen und des Bebauungsplanes.

C  HINWEISE

12C.4                            Parzellennummer

C.1                            aufzuhebende Grundstücksgrenzen

C.2                            bestehende Gebäude

C.3                            vorgeschlagenes Gebäude
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Gemeinde Berglern
Bebauungsplan Lindenweg
3. Änderung

gefertigt am 1. März 2019
Verfahrensvermerke vom 15. März 2019 architekturbüro pezold·Wartenberg

VERFAHRENSVERMERKE
1. Änderungsbeschluss gefasst

2. Öffentlichkeitsbeteiligung
in der Fassung vom 8. Dezember 2018
in der Fassung vom 1. März 2019
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
in der Fassung vom 8. Dezember 2018
in der Fassung vom 1. März 2019
(§ 4 Abs. 2 BauGB)

Hinweis: von der Durchführung einer Umweltprüfung wurde abgesehen.

4. Satzungsbeschluss
in der Fassung vom .......................

Die nach § 13a BauGB erfolgte Änderung des Bebauungsplanes unterliegt 
nicht der Genehmigungs- und Anzeigepflicht (§ 246 Abs. 1a BauGB). 

Wartenberg, den .......................

Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am .......................; 
dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit 
der Planung hingewiesen. Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in der Fassung 
vom ....................... mit Begründung vom ....................... in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Wartenberg, den .......................

am 17. Mai 2018

vom 25. Januar 2019 bis 25. Februar 2019
vom ....................... bis .......................

vom 25. Januar 2019 bis 25. Februar 2019
vom ....................... bis .......................

am .......................

......................................................................
Erster Bürgermeister Simon Oberhofer

......................................................................
Erster Bürgermeister Simon Oberhofer

§ 1 Die Festsetzungen durch Planzeichen für die Parzelle 1 und die angrenzende öffentliche Verkehrsfläche bestimmen sich 
nunmehr nach dem unten abgebildeten Plan.

§ 2 Planzeichen (Nummerierung entsprechend dem Bebauungsplan Lindenweg)

0.0 Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung

0.1 Streichung von Festsetzungen des Bebauungsplans Lindenweg

4.3 Freihaltefläche für zukünftige Erschließungsstraße
Die Fläche ist von baulichen Anlagen freizuhalten, ausgenommen einer Zufahrt zu
den hinteren Grundstücksbereichen und zum Flurstück 343, Gemarkung Berglern

5.1 Geltungsbereich des Bebauungsplans Lindenweg

6.2 straßenbegleitende Grünflächen

6.3 Bäume, zu pflanzen

6.3.1 Der Standort für den Baum gemäß Nr. 6.3 im Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung 
darf entlang dem Lindenweg um 2,5 m nach Osten und Westen verschoben werden.

SATZUNG
Die Gemeinde Berglern erlässt aufgrund §§ 1-4 sowie § 8 ff. Baugesetzbuch (BauGB), Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO) und Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
gültigen Fassung diese 3. Änderung des Bebauungsplans Lindenweg als Satzung. 

PRÄAMBEL
§ 3 In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Lindenweg ("B Festsetzungen durch Text") werden 

die Festsetzungen 7, 10, 13 und 15 wie folgt neu gefasst:

7. Art der baulichen Nutzung

Der Geltungsbereich wird als Allgemeines Wohngebiet ( WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.
Für die Einzelhäuser der Parzellen Nr. 2 – 7, 10, 12, 19 und 20 ist maximal 1 Wohneinheit zulässig.
Für die Einzelhäuser der Parzellen 11, 13, 14, 15 und 18 sowie die Doppelhaushälften auf Parzellen 16 und 17 
sind jeweils maximal 2 Wohneinheiten zulässig.
Im übrigen Gebiet ist je Doppelhaushälfte 1 Wohneinheit zulässig.
Die Nutzung einer Wohneinheit für andere Zwecke nach § 13 BauNVO ist zulässig (Räume für freiberuflich Tätige)
Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind ausgeschlossen.

10. Dächer 

symmetrisches Satteldach mit einer zulässigen Dachneigung von max. 35 Grad.
Dachüberstand: an der Traufe und Ortgang max. 80 cm; größere Auskragungen sind nur dann zulässig, wenn die Lasten 
über senkrechte Stützen abgeleitet und die festgesetzten Baulinien und Baugrenzen nicht überschritten werden.

Dachgauben bis zu einer Breite von 1,3 m sind bei Dachneigungen ab 35 Grad zulässig. Dabei muss der Gaubenabstand 
untereinander bzw. von der Gebäudetrennwand mind. 1,25 m, von der Giebelwand mind. 3,0 m betragen.
Zwerchgiebel sind bei Einzelhäusern bis zu einer max. Breite von 4,0 m – maximal jedoch bis zu 1/3 der Fassadenlänge - 
einmal je Gebäude zulässig. Dabei muss der Abstand von der Giebelwand mind. 2,5 m betragen.
Die Firste der Zwerchgiebel und Dachgauben müssen mind. 1 m unter dem Hauptfirst angeordnet werden.
Dacheinschnitte sind nicht zulässig.

Dacheindeckung: Dachplatten aus Ton in rot, Blechdeckung als Stehfalzdeckung bei Gauben und Zwerchgiebeln.
Flächenbündige Dachfenster ohne Aufkeilrahmen und Firstverglasungen sind zulässig.
Glasdächer und Sonnenkollektoren sind in einer gestalterisch abgestimmten Anordnung zulässig.

Garagen / Carports
symmetrisches Satteldach , Neigung: 15 -25 Grad, Pultdach , Neigung 15 – 25 Grad, oder Flachdach, zwingend bei 
Parzellen 2 –7; oder Flachdach, mit extensiver Dachbegrünung.
Eindeckung: Dachplatten aus Ton oder Beton in Rot Blechdeckung als Stehfalzdeckung, oder extensive Dachbegrünung 
bei Flachdächern.

13. Garagen und Stellplätze

Die Stellplätze sind nach der gültigen Stellplatzsatzung der Gemeinde Berglern auf der jeweiligen Grundstücksparzelle 
herzustellen.
Die Garagen der Parzellen 2 – 7 dürfen nur mit einer max. Länge von 8 m errichtet werden.
Die Oberkante des Fertigfußbodens der Garagen bzw. der Carports darf von 5 cm unter bis 15 cm über der Oberkante 
der angrenzenden Verkehrsfläche liegen.
Wandhöhen:maximal 3,0 m über Garagenfertigboden

Bei Nebengebäuden, Garagen oder Carports, die aneinandergebaut und/oder an der Grenze stehen, sind in Tiefe und 
Höhe einheitlich auszuführen. Sie müssen first-, profil- und traufgleich errichtet werden.

Die geforderten privaten Stellplätze und Garagenvorplätze müssen mit einem wasserdurchlässigen Belag versehen 
werden. Als mögliche Befestigung sind Kies, Rasengittersteine oder Pflastersteine mit Grasfuge zu verwenden.
Die Zufahrten zu den Stellplätzen dürfen asphaltiert werden. Die Flächen sind bei allen Befestigungen auf das unbedingt 
notwendigste Maß zu beschränken.

Die Stellplätze dürfen nur entlang der Grenze zur Erschließungsstrasse einzeln oder jeweils paarweise angeordnet werden.
Abgrabungen bzw. Aufschüttungen hierfür sind bis maximal 20 cm unter bzw. über die vorhandene, natürliche Gelände-
oberkante zu beschränken.

15. Immissionsschutz

Durch geeignete Grundrißgestaltung sind sämtliche Schlafräume und Kinderzimmer der Häuser auf den Parzellen 2, 3 
und 18 – 20 so anzuordnen, daß zumindest ein zum Lüften erforderliches Fenster an der der Straße abgewandten Fassade 
liegt. Ist dies nicht möglich, so ist der Einbau von entsprechenden Schallschutzfenstern und zusätzlich Schalldämmlüftern 
erforderlich. Dabei darf die Gesamtschalldämmung der Gebäudeaußenhaut nicht wesentlich vermindert werden(<1dB, 
nach DIN 18005). 

Die Anforderungen an Außenbauteile sind gem. DIN 4109 Tab. 8 und 10 zu ermitteln. Maßgeblich ist der Lärmpegel-
bereich II. Der Nachweis der erforderlichen Schalldämm – Maße der Außenwände und der Fenster ist unter Berücksich-
tigung der Grundrisse, Bauteilgröße und Raumnutzung mit Antragstellung vom Bauherrn zu erbringen.

Das im Südosten des Bebauungsplanes gelegene Gewerbegrundstück beherbergt die Lagerfläche eines nicht 
lärmrelevanten Betriebes.


